
 

Änderung bei den AHV-Beitragszahlungen – Minimum – ab 01.01.2023: 
Bis anhin war die Bildungsstätte Sommeri dafür besorgt, dass für alle Arbeitnehmer/-innen der jährliche 
AHV-Mindestbeitrag abgerechnet wurde. Aufgrund einer Weisung des Sozialversicherungszentrums TG ist 
dies ab 01.01.2023 leider nicht mehr möglich. Damit keine Versicherungslücke entsteht, bitten wir Sie wie 
folgt vorzugehen: 
Sollte das voraussichtliche Jahreseinkommen unter CHF 4'851.00 liegen, ist zwingend eine Anmeldung als 
Nichterwerbstätige erforderlich. Detaillierte Informationen und das Anmeldeformular hierzu erhalten Sie 
bei der AHV-IV-Gemeindestelle oder unter Nichterwerbstätig | Ausgleichskasse Thurgau (svztg.ch) und 
Anmeldung Nichterwerbstätige (NE) | Ausgleichskasse Thurgau (svztg.ch). 

 
 

https://www.svztg.ch/produkte/ahv-beitraege-ahv/nichterwerbstaetig/
https://www.svztg.ch/online-schalter/formulare/anmeldung-nichterwerbstaetige-ne/

